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Streichung im Widerspruch zu unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen: Die geplante Neufassung des
§ 2 Nr. 7 StromStG soll Biomasse kiinftig vom Begriff der ,erneuerbaren Energietrdger” ausschlieRen — entgegen
dem EU- und nationalen Rechtsverstindnis. Zwar wird dies mit Anderungen im EU-Beihilferecht begriindet, doch
erlaubt dieses ausdriicklich Steuervergtinstigungen fiir Strom aus nachhaltiger Biomasse gemaR RED II/Ill. Damit
entspricht die Neuregelung einer Verscharfung gegenlber Unionsrecht und widerspricht Art. 2 Nr. 1 RED II/1Il,
wonach Biomasse ausdriicklich als erneuerbare Energiequelle gilt. Eine nationale Einschriankung auf Wind,
Sonne, Wasser und Geothermie verletzt das unionsrechtliche Gleichbehandlungsgebot und widerspricht dem
systematischen Ziel der Steuerbefreiung fiir dezentrale Eigenversorgung aus erneuerbaren Quellen und dem fak-
tischen Gleichbehandlungsgrundsatz im Steuerrecht. Auch nationale Regelwerke wie EEG, GEG und WPG fiihren
Biomasse als erneuerbaren Energietrdager — ihre Streichung aus dem Stromsteuerrecht bricht diese Systematik

und schwacht klimapolitisch wichtige Beitrdge der Bioenergie zur Flexibilisierung und Netzstabilitat.

Rechtskonforme Nutzung vorhandener Zertifikate vermeidet biirokratischen Mehraufwand: Das Argument,
eine Stromsteuerbefreiung fir Biomasseanlagen liber 2 MW verursache unverhaltnismaRigen Birokratieauf-
wand, ist unbegriindet. Betreiber solcher Anlagen erfillen bereits heute die RED-IlI-Nachhaltigkeitskriterien ge-
mafR BioSt-NachV, etwa durch Zertifizierungen nach REDcert oder SURE mit dokumentierten Lieferkettennach-
weisen. Eine separate Nachweissystematik allein fiir das Stromsteuerrecht ist nicht notwendig, da auf beste-
hende Zertifizierungen zurlickgegriffen werden kann. Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) hat diese
Vorgehensweise im Dezember 2023 offiziell eingefiihrt und dokumentiert. So werden die Anforderungen nach §
8 Absatz 2 EBeV 2030 als erfiillt anerkannt, wenn Biomasseanlagen bereits die Nachhaltigkeitsanforderungen
nach der BioSt-NachV erfillen — eine zusétzliche Systematik fiir das Stromsteuerrecht ist daher tberflissig. EEG
und BioSt-NachV setzen die EU-Vorgaben rechtskonform um, sodass Doppelpriifungen vermieden und vorhan-
dene Zertifikate genutzt werden konnen. Fiir Betreiber entsteht kein Mehraufwand, da Nachhaltigkeit bereits
nachgewiesen ist; auch die Verwaltung profitiert durch vereinfachte Prufverfahren und den Wegfall paralleler

Strukturen.
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Streichung im Widerspruch zu unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen

Die Neufassung des § 2 Nr. 7 StromStG sieht vor, dass Biomasse kiinftig nicht mehr unter den Begriff der ,,erneu-
erbaren Energietriger” im Sinne des Stromsteuerrechts fillt. Begriindet wird die Streichung mit der Anderung
des EU-Beihilferechts. Dieses erlaubt jedoch ausdricklich SteuererméaRigungen und Entlastungen fiir Strom aus
Biomasse, sofern die Anforderungen an Nachhaltigkeit gemaR der Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED 1) in der Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED llI) erfillt sind. Damit stellt die Neufassung des § 2 Nr. 7 StromStG eine
deutliche Verscharfung gegentiber dem geltenden Unionsrecht dar. Zudem steht die in der Gesetzesbegriindung

getroffene Aussage im Widerspruch zu sowohl unionsrechtlichen als auch nationalen Bestimmungen:

GemaR Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 (,,RED 11“), zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU) 2023/2413
(,RED 111“), wird Biomasse explizit als erneuerbare Energiequelle definiert. Diese Definition gilt unionsweit ein-
heitlich und ist unmittelbar bindend fiir Mitgliedstaaten, auch im Kontext beihilferechtlicher Differenzierungen.
Eine nationale Abweichung im Stromsteuerrecht, die die Forderfahigkeit oder Steuerbefreiung ausschlieflich auf
Wind, Sonne, Wasser und Geothermie beschrankt, lauft dem unionsrechtlichen Verstandnis entgegen und wi-
derspricht dem systematischen Ziel der Steuerbefreiung fiir dezentrale Eigenversorgung aus erneuerbaren Quel-

len und dem faktischen Gleichbehandlungsgrundsatz im Steuerrecht.

Biomasse wird nicht nur im EU-Recht, sondern auch in zentralen deutschen Rechtsakten (z. B. EEG, GEG, WPG)
eindeutig als erneuerbarer Energietrager gefihrt. Die Herausnahme aus dem Stromsteuerrecht untergrabt diese
einheitliche Systematik und stellt einen Bruch mit bewéahrten energie- und klimapolitischen Zielsetzungen dar —

etwa der Flexibilisierung und Netzstabilisierung durch dezentrale Biomasseanlagen.

Rechtskonforme Nutzung vorhandener Zertifikate vermeidet biirokratischen Mehraufwand

Das bisher verschiedentlich vorgebrachte Argument, flir Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr
als 2 MW entstiinde ein ,nicht verhaltnismaRiger Burokratieaufwand”, wenn der Strom aus Biomasse weiterhin
von der Stromsteuer befreit wiirde, halt einer faktischen Priifung nicht stand. Betreiber solcher GrofRanlagen
missen bereits heute die RED-IlI-Nachhaltigkeitskriterien erfiillen, wenn sie EEG-Vergitung erhalten oder dem
EU-Emissionshandel unterliegen. Die Nachhaltigkeitskriterien werden national durch die Biomassestrom-Nach-
haltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) umgesetzt, die die Treibhausgasminderungspflichten sowie Nachhaltig-

keitskriterien nach Artikel 29 RED II/IIl konkretisiert.

Diese Anlagen sind bereits zertifiziert — etwa nach REDcert oder SURE — und verfiigen Gber dokumentierte Lie-
ferkettennachweise gemaf den Anforderungen der EU-Kommission. Eine separate Nachweissystematik allein fir
das Stromsteuerrecht ist nicht notwendig, da auf bestehende Zertifizierungen zuriickgegriffen werden kann. Die

Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) hat diese Vorgehensweise im Dezember 2023 offiziell eingefiihrt und
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fir den Bereich Biomethan explizit dokumentiert. In ihrem Newsletter zur “Vereinfachung der Nachhaltigkeits-
nachweisfiihrung fiir Biomethan” stellte die DEHSt ausdriicklich fest: Wenn Biomethan eine Forderung nach dem
EEG erhalt und damit bereits die Nachhaltigkeitsanforderungen nach der BioSt-NachV erfillt, werden mit einer
Eigenerklarung die Anforderungen nach § 8 Absatz 2 EBeV 2030 als erfiillt anerkannt. Die exemplarische Klarstel-
lung der DEHSt fiir Biomethan im EEG gilt nach & 8 Abs. 2 EBeV 2030 auch fiir andere land- und forstwirtschaftli-
che Biomassen, die die Nachhaltigkeitsanforderungen der §§ 4 und 5 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord-

nung erfillen.

Das EEG und die BioSt-NachV setzen die Nachhaltigkeitsanforderungen der RED Il bzw. RED III rechtskonform in
nationales Recht um. Daher wird Biomasse, das nachweislich eine Forderung nach dem EEG erhalten hat, unter
denselben Bedingungen bei der jahrlichen Emissionsberichterstattung im nationalen Emissionshandel aner-
kannt. Diese Praxis vermeidet Doppelpriifungen und reduziert den biirokratischen Aufwand sowohl fiir die

Unternehmen als auch fiir die Behérden.

Fir die betroffenen Anlagenbetreiber entstiinde damit kein zuséatzlicher Aufwand. Sie verfligen bereits tGber die
erforderlichen Zertifizierungen und missen keine neuen Nachweise erstellen oder zusatzliche Kosten tragen. Die
Hauptzollamter konnten die Nachhaltigkeit durch einfache Priifung der vorhandenen Zertifikate verifizieren,
ohne dass eigene Nachweissysteme aufgebaut werden miissten. Die Verwaltung profitiert davon, dass keine

parallelen Strukturen geschaffen werden miissen und bewahrte Verfahren genutzt werden kénnen.

§ 2 Nummer 7 StromStG (Anderung):

Strom aus erneuerbaren Energietrdgern: Strom, der ausschlieRlich aus

a) Wasserkraft, ausgenommen Strom aus Wasserkraftwerken mit einer installierten Generator-
leistung Gber zehn Megawatt,

b) Windkraft,

c) Sonnenenergie,

d) Erdwirme,

e) aus Biomasse, soweit die Stromerzeugungsanlage nicht dem Geltungsbereich der BioSt-
NachV unterliegt

f) aus Biomasse, soweit die Stromerzeugungsanlage unter den Geltungsbereich von § 1 BioSt-
NachV fillt und die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien fiir Treibhausgaseinsparungen
der BioSt-NachV erfiillt,

erzeugt wird.



HAUPTSTADTBURO ﬁ
Kontakt BIOEF]ERGIE

Hauptstadtbiiro Bioenergie

Sandra Rostek

Leiterin

Tel.: 030-2758179-00

Email: rostek@bioenergie.de

Stand: 30.10.25


mailto:rostek@bioenergie.de

	Das Wichtigste in Kürze
	Zu Artikel 1 Nummer 1 a (Änderung des Stromsteuergesetzes)
	Definition von Strom aus erneuerbaren Energieträgern
	Streichung im Widerspruch zu unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen
	Rechtskonforme Nutzung vorhandener Zertifikate vermeidet bürokratischen Mehraufwand



